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für die Mitglieder
des Innenausscliusses

Sitzung des Innenausschusses am 10.03.2022
Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN vom 28.02.2022
„Verbleib von Polizeimunition aus NRW auf einem Schießstand in
Güstrow 

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident,

zur Information der Mitglieder des Innenausschusses des Landtags über¬
sende ich den schriftlichen Bericht zum Tagesordnungspunkt „Verbleib
von Polizeimunition aus NRW auf einem Schießstand in Güstrow .

Mit freundlichen Grüßen
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Herbert Re ul
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des Ministers des Innern

für die Sitzung des Innenausschusses am 10.03.2022

zu dem Tagesordnungspunkt

„Verbleib von Polizeimunition aus NRW auf einem Schießstand in
Güstrow 

Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN vom 28.02.2022

Die Ermittlungen in dem angefragten Sachverhalt wurden unter der Sach¬
leitung der Staatsanwaltschaft (StA) Schwerin durch das Landeskriminal¬
amt Mecklenburg-Vorpommern geführt. Hierzu wurde zuletzt in der Sit¬
zung des Innenausschusses am 15.04.2021 berichtet.

Die StA Schwerin hat dem Ministerium des Innern des Landes NRW unter
dem 10.09.2021 sowie unter dem 26.01.2022 schriftlich mitgeteilt, dass
beabsichtigt sei, das Ermittlungsverfahren, welches wegen des Ver¬
dachts der Unterschlagung behördlicher Munition gegen Unbekannt ge¬
führt wurde, gemäß § 170 StPO einzustellen, da sich aus den bisherigen
Ermittlungen kein hinreichender Tatverdacht gegen Angehörige der nord¬
rhein-westfälischen Polizei ergeben habe.

Im Rahmen der Auswertung sichergestellter Asservate im o.g. Ermitt¬
lungsverfahren ergaben sich jedoch Hinweise auf strafbares Verhalten ei¬
nes Polizeivollzugsbeamten aus Nordrhein-Westfalen, der nach jetzigem
Ermittlungsstand nicht Angehöriger der Spezialeinheiten ist oder war. Ge¬
gen den beschuldigten Polizeivollzugsbeamten wird bei der StA Münster
ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das
Waffengesetz sowie der Unterschlagung geführt.

Dieser Polizeivollzugsbeamte war nicht Beschuldigter im oben genannten
Ursprungsverfahren der StA Schwerin.


